
Werbung mit Flyern und Großflächenplakaten 
– Informationen nach der EU-Verordnung 
über die Transparenz und das Targeting 

politischer Werbung

1. Wer hat die Werbung in Auftrag gegeben?

Auftraggeber ist die FDP - Kreisverband Ansbach-Land.

2. Wer hat die Werbung bezahlt?

Die Werbung wurde vollständig vom Auftraggeber selbst finanziert.

3. Für welche Wahl / welches politische Ziel?

Diese politische Werbung dient Unterstützung der FDP-Kandidaten zur Kreistagswahl im 
Landkreis Ansbach am 8. März 2026.

4. Gab es Targeting oder Profiling?

Diese politische Werbung wurde nicht zielgerichtet oder personalisiert ausgespielt.
Es erfolgte keine Verwendung personenbezogener Daten und kein Profiling im Sinne der EU-
Verordnung.

5. Was ist der Zeitraum der Veröffentlichung?

Veröffentlichungszeitraum: Februart bis März 2026

6. Welche Werbemaßnahmen wurden im einzelnen vorgenommen?

Die Aufträge und Transparenzerklärungen sind nachfolgend offengelegt.
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